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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
1. Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle mit der Fa. Parkn & Fliang (nachfolgend als der Vermieter 
genannt) geschlossenen Verträge über die Vermietung eines Pkw-Stellplatzes, die Beförderung des 
Kunden zum Flughafen und seinen Rücktransport von dort zum Betriebsgelände in 85386 
Dietersheim. Es handelt sich dabei ausdrücklich um die Vermietung eines Stellplatzes und nicht um 
die Verwahrung des Pkw. Hiervon abweichende Bestimmungen, sind im Rahmen der mit dem 
Vermieter abgeschlossenen Verträge nicht wirksam. 
 
2. Vertragsabschluss 

Vertragspartner sind der Kunde und der Vermieter. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der 
Vermieter den Auftrag bestätigt. Die Buchungsbestätigung erfolgt grundsätzlich schriftlich per Brief, 
Fax oder eMail. 
Der Kunde kann den Vertrag bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Reservierungsdatum ohne das 
Stornierungskosten anfallen, widerrufen. Die Widerrufserklärung muss schriftlich, unter Wahrung 
der Fristen, dem Vermieter zu gehen. Die Stornierung eines Vertrages von Seiten des Vermieters ist 
grundsätzlich nicht möglich. 
Nimmt ein Vertreter die Buchung für den Kunden vor, haftet er gegenüber dem Vermieter als 
Vertreter zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen die sich aus der 
Buchung ergeben. 
 
3. Leistungen, Preise, Zahlung 

Der Vermieter verpflichtet sich, im Falle des Vertragabschlusses die vereinbarten Leistungen zu 
erbringen. Der Kunde verpflichtet sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuerkennen und 
den vereinbarten Preis spätestens am Anreisetag zu bezahlen. Die vereinbarten Preise schließen die 
jeweils geltende gesetzliche Mehrwertssteuer ein. Pro entgeltlich geparktem Fahrzeug ist die 
Beförderung von bis zu 5 Personen zum Flughafen und zurück kostenlos. Der Transport von 
Sperrgepäck (Surfbretter, Fahrräder, usw.) wird nur nach Voranmeldung übernommen. Der 
Vermieter kann Kindersitze nur dann zur Verfügung stellen, wenn der Kunde den Bedarf und die 
Anzahl mitgeteilt hat und die Reservierung durch den Vermieter bestätigt wurde. Die Rückführung 
zum Parkplatz erfolgt zeitnah nach Ankunft des Kunden. Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass 
die Rückführung zum Parkplatz durch den Vermieter in Einzelfällen auch im Rahmen eines 
Sammeltransportes erfolgen kann und es dadurch zu geringfügigen Verzögerungen kommen kann. 
Der Vermieter kann Personen entschädigungsfrei von der Beförderung ausschließen, die erkennbar 
unter Einfluss von Alkohol oder sonstiger berauschender Mittel stehen. Die Herausgabe des 
eingestellten Fahrzeugs ohne vorherige Zahlung des Rechnungspreises kann vom Vermieter 
verweigert werden. 
 
4. Rücktritt 

Der Kunde hat ein Rücktrittsrecht vom Vertrag gegenüber dem Vermieter. Der Kunde kann bis 24 
Stunden vor dem vereinbarten Reservierungstermin ohne dass Stornierungskosten anfallen 
zurücktreten. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. Tritt der Kunde kürzer als 24 
Stunden vorher zurück, werden dem Kunden 15,- € Bearbeitungsgebühr berechnet. Die 
Bearbeitungsgebühr wird auch fällig, wenn der Vertrag kürzer als 24 Stunden vor Anreise 
abgeschlossen wird und wieder storniert wird. Wenn der Kunde die vereinbarte Leistung nicht in 
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Anspruch nimmt, ohne vorherigem Rücktritt, so ist er zu vollständigen Bezahlung der vereinbarten 
Gebühren verpflichtet. 
 
5. Haftung 

Der Vermieter schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch andere Mieter, sonstige  Dritte 
oder Naturgewalten verursacht werden. Dies gilt insbesondere für Beschädigung, Vernichtung oder 
Diebstahl des eingestellten Kraftfahrzeugs oder beweglicher bzw. eingebauter Gegenstände aus dem 
Kraftfahrzeug oder auf bzw. an dem Kraftfahrzeug befestigten Sachen. Etwaige 
Schadenersatzansprüche gegen den Vermieter hat der Kunde unverzüglich und wenn möglich, noch 
vor dem Verlassen des Betriebsgeländes anzuzeigen. 
In keinem Fall haftet der Vermieter für vom Kunden verursachte Sach- und/oder Personenschäden. 
Der Vermieter übernimmt kein Haftung für Personenschäden, die auf dem Betriebsgelände oder im 
Verlauf der durchgeführten Beförderung zum oder vom Flughafen, selbstverschuldet oder nicht 
selbstverschuldet auftreten. Der Vermieter haftet in keinem Fall für eine verspätete Ankunftszeit am 
Abflugterminal, in dem Sinne, dass der Flug nicht mehr wahrgenommen werden kann. Dies gilt 
sowohl beim Vorliegen höherer Gewalt als auch bei verspäteter Ankunft des Kunden auf dem 
Betriebsgelände. 
 
6. Verhalten auf dem Betriebsgelände 

Der Kunde hat den Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung, die auch auf dem Betriebsgelände 
gelten, sowie den Anweisungen des Personals folge zu leisten. Der Kunde hat sich so zu verhalten, 
dass Gefährdungen und Schädigungen Dritter ausgeschlossen sind. Der Kunde hat sein Fahrzeug an 
der vorgesehenen Stelle zu parken und zwar in der Weise, dass jederzeit das ungehinderte Ein- und 
Ausparken auf den benachbarten Parkplätzen möglich ist. Reparaturen oder Wagenwaschen auf dem 
Betriebsgelände sind nicht gestattet. Ferner sind Belästigungen durch Hupen sowie andere 
vermeidbare Geräusche weitgehend zu unterlassen. Die Parkfläche und die sonstigen betrieblichen 
Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln und in ordnungsgemäßem Zustand zu verlassen. Etwaige 
entstehende Kosten durch Zuwiderhandlung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 
Das Befahren des Betriebsgeländes setzt voraus, dass der Kunde im Besitz der erforderlichen 
Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug über den vorgeschriebenen Versicherungsschutz und die 
Zulassung nach StVO verfügt. Auf Verlangen sind dem Vermieter oder seinem Personal die 
Fahrerlaubnis und der Fahrzeugschein vorzulegen. Können die Dokumente nicht vorgelegt werden, 
ist der Vermieter berechtigt, die Vertragserfüllung abzulehnen. In diesen Fällen hat der Kunde keinen 
Anspruch auf Schadenersatz. 
 
7. Schlussbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Vertragsannahme oder dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen müssen schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch 
den Kunden sind unwirksam. Erfüllungs- und Zahlungsort ist Eching/Dietersheim. Ausschließlicher 
Gerichtstand ist Freising. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder unrichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
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